
Beschreibung 
 
HPR bietet einen Zusatzbaustein, eine prognostizierte Erhöhung der Besoldung zu einem Stichtag in die Berechnung mit einfließen zu lassen 
und daraus eine Prognose-Liste zu erzeugen. Diese kann für die Haushaltsplanung nützliche Aussagen liefern. 
 
Es werden dabei nur die Bezüge entsprechend der angegebenen Anpassung erhöht. 
Dabei kommt es zu leichten Abweichungen, da zum Bsp. 

- im Beamtenrecht während der Berechnung der Vektor nicht korrigiert wird. Auch werden weitere Anpassungsstufen durch eine 
Besoldungserhöhung zur Prognoseberechnung nicht beachtet. 

- Beförderungen in eine höhere Besoldungsgruppe werden nicht vorgenommen 
- Fluktuation wird nicht beachtet 

 
 
Erläuterung: 
Im Folgenden wird am Beispiel eines Beamten, der in 2009 5.000 Euro und  in 2011 eine Erhöhung um 3% erhalten soll, die 
Prognoseberechnung erläutert. 
 
Zunächst die Berechnung in HPR ohne die prognostizierte Erhöhung: 
 

 
 
Für den Stichtag 31.12.2011 wird ein Teilwert von 220T€ ausgewiesen. 
 
Jetzt wird in HPR über den Menüpunkt „System“ > „Prognostizierte Erhöhungen“ die prognostizierte Erhöhung von 3% zum 01.03.2011 
angegeben. Es können dabei auch beliebig viele Erhöhungen angegeben werden. Es wird das Datum der Bekanntgabe erwartet, unabhängig 
davon wann die Erhöhung gültig ist, da für eine Rückstellungsberechnung immer die höchste bekannte Erhöhung verwendet wird. 

 
 



Nach einer neuen Berechnung erhalten wir folgende Ergebnisse: 

 
 
Die Ergebnisse für die Jahre 2009 und 2010 bleiben wie gehabt. In der Zeile für die Ergebnisse zum Stichtag 31.12.2011 und folgende sind 
die Abweichungen zum obenstehenden Ergebnis zu erkennen. Ab dieser Zeile wirkt sich die angegebene Erhöhung aus. Durch die Erhöhung 
von 3% wird für 31.12.2011 nun ein Teilwert von 227T EUR ausgewiesen 
 
Ein weiteres Rechenbeispiel soll dies noch weiter verdeutlichen: Es wird mit dem Stichtag 31.12.2011 und dem um 3 % erhöhten Betrag, 
ohne weitere prognostizierte Erhöhungen gerechnet. 

 
 
Es ist zu erkennen, dass der Teilwert zum Stichtag 31.12.2011 mit dem um 3% höheren Gehalt, jetzt 5150 Eur, den gleichen Teilwert 
errechnet wie im obenstehenden Beispiel. 
 



Die Auswertung ist wie folgt aufgebaut: 

 


